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Der schweizerische Republikaner
herausZegeden

von tzscher und Ußeri
MLzUtdtr» der »eftzsedesdea Räthe der helvelssche» Republik.

and 1ü. dl°. I.XXIX. Bel n, y. Il«ni lhys« (21. Plamal VII.)B

Gesezgebu ng.

S « « « e, 16. Mai.
Präsident: Frasca.

(Fortsetzung.)
Pfyffer, im Namen der Majorität der Com-

missen liber d'.n Beschluß, der m gegenwärtiger Zeit
die Eröffnung von Schaubühnm in der Republik ver-
bietet, legt folgenden Bericht vor:

Mit kalter Ueberlegung, ohne Leidenschaft « ohne
Vorurtheil fur oder gegen Schauspiele, in bloßer Hin-
ficht auf unwandelbare Grundsätze, die dem Gesezge-
ber jederzeit zur Norm dienen müssen, will die Ma-°
joriM der Commission den Beschluß des grossen Raths
prüfen. Dieser Beschluß sagt: weil das Vaterland
von aussen bedroht sey, Brüder gegen Brüder sich

waffneu, die Sache der Freiheit und die Menschen-
recht» also m Gefahr wären, so sey es nicht schiklich,
daß in Helvetien Schauspiele, die ihm fast fremd
kva eu, gegeben würden; in dielen vmständen alft soll
kem Schjausp el in der Republik eröffnet werden. Die
Commission will diesen Beschluß, i) in Absicht auf

» die Freiheit des Bürgers, 2) in Absiebt auf die jetzi-
gen Zzilumstande betrachten. In Absicht auf die Frei-
hcit des Borgers, smd Echsuspiele eine Art Lustbar-
keit, so wie Tanze, Triisszelage, Spsziergänge, al-
lerlei Spiele andere Anen von Lustbarkeit sind; keine
Art der Lustbarkeit darf dem freien Bürger verwehrt
vdtr verboten ^werden, wer.n nicht dmch diese Genuss
art die Sicherheit deS Staats r'>r der einzelneu
Bürger gefährdet wird; denn nur zum Cchuz der
Freiheit, der Rechte der Bürger, ist die Regierung
eingesezt; dieft darf dem Bürger nichts verb.etcn,
als das, was mit rd:r Freiheit, den Rechnn des
Staate, die nur ^0 weit sich ausdehnen, als zur Ei-
chtrstel'uug der Rechte aller nothwendig ist, und mit
der Freiheit, den Res ten der einzelnen strecket. Hier
ist also das Streikige, das zur Beurtheilung dient, ob
eine gewisse Art der Lustbarkeit verboten werten dürfe
»der nicht? Ist die Wirkung der Schauspiele nicht

von solcher Beschaffenheit, daß die Rechte des Staats
oder der Bürger in Gtfahr gesezt oder verlest wer-
den, so darf weder die Geftzgebung, noch irgend eine
Ortspolizei sie verbieten; denn dieß wäre ein Eingriff
in die Freiheit der Bürger, von denen jeder sich auf
seine Weise vergnügen und seine Freiheit sich nicht
weiter, als zum Staatszwek unumgänglich erfordert,
lich ist, beschränke» lasse» will. Also darf die Geftst
gebung nur solche öffentliche Vergnügungen verbieten,
die die öffentliche oder individuelle Sicherheit vwiesen,
wie z. B. öffentliche Spielhäuftr, denn diese sind
nothwendige Veranlassungen von Betrug und von
Händeln; öffentliche Unzuchtshäuser, denn diese sind
öffentliche Verletzungen der Ehr« und der Heiligkeit
der Ehen. Schauspiele sind überhaupt nicht in die--

ftm Fall; nur einzelne Schauspiele oder Theaterstücke
können in diesem Fall seyn, z. B. wenn das Laster
darin als liebens- als begebrcnsràdig, die Tugend
hingegen als Schwäche, als Pedanterie dargestellt; ^
wenn Sclavc»sinn empfohlen, und Freiheitsgefühl als ^
Schwärmerei, als Zügellosigkeit geschildert würde;
dergleichen Stücke könnten, zumal jezt, die Sicher-
hcit des Staats durch den lebhaften Emdruk, den
Schauspiele machen, gefährden; also nicht das Thea-
ter überhaupt als Theater, sondern nur die einzelnen
Stücke sind der Aufseht der Ortspolizei unterworfen^
Contrerevclutionnaire Stücke dürfen nicht geduldet
werden; in Frankreich hält man sich ja diesen Schran-
ken; dort sind Schauspiele immer nur der Ortspoli-
zei unterworfen; keürem Gesszgeber Frankreichs ist es
noch in Sinn gestiegen, auch in den Zeilen per grö-
sten Bedrängnisse der Republik, die Schauspiele in
ganz Frankreich zu verbieten. Ueberschreiter man diese

Schranken, weicht man von dem vorher aufgestellten
Mrundsaz, in Absicht auf öffentliche Lustbarkeiten,
ab, so fällt man, so wie in allen Sachen, wo man
von Grundsätzen abweicht, in das Vague der Will-
kühr, die nichts als Launen, Gunst und Ungunst,
Leidenschaft all r Art kenn». Dürf n öffentliche Lust-
barkeiten »internst werden, ohne einen festen Grund-
satz, der solchen Verboten zum Maßstab diene, vor
Augeu zu haben; so werden von der Geftzgebung,



vsn dm MunijipMâtên heute Schauspiele, morgen
Tänze, übermorgen Kleidertrachten verboten werden;
mit gleichen, Zug dürften endlich gar See- und Spa-
Herfahrten, das Wein- und Cassetrinken, endlich das
unschuldigste Vergnügen verboten werden ; es ist nicht
gar lange, daß eine Regierung existirte, wo es vom
Wind und Wetter des Tages abhieng, ob Commodie
gespielt, ob die Faßnacht hindurch getanzt werden
dürfte. Denn wer will ohne ein regulatives Prinzip
der Willkühr Schranken setzen? Zu welchem Verbote
findet Leidenschaft der Regierenden nicht leicht Vor-
wand? Welcher freie Bürger würde aber die Tiran-
nei nicht alle Augenblicke fühlen, wenn er, in Absicht
oll seiner Ergötzungen, so der Willkühr der kvustimir-
ten Gewalten preist gegeben würde.

Aber die Zeitumstände! welchen Eindruk wird dieß
auf das Volk machen, wenn man in Lnzern Commö-
die spielt! Hier ist ein reiches Feld zu schönen Dc-
klamationen; wir wollen uns davor bewahren. Wird
dieser üble Eindruk etwa von der überfiüßigen Aus-
gäbe herrühren, die Commödien veranlassen dürften,
oder etwa, weil das Volk glaubt, Schauspiele ftycn
eine böse Lustbarkeit? Wenn Leztcres ist, so ist es

ein Vorurtheii des Volkes, wie viele andere, denen
die Gesezgeder entgegen arbeiten, weit entfernt ihnen
zu huldigen. Denn ihr wollet das Volk zu euch er-
heben, nicht euch zu seinen Irrthümern herab lassen,
sonst müßtet ihr alle!, seinen politischen und religiösen
Vorurtheilen huldige« ; und wie weit würde euch das
führen? Was dann die Ausgaben, die Commödien
veranlassen, betrifft, so scheint es mir gleich überfiüs-
fige Ausgabe, ob ich fünf Batzen des Abends im
Wirthshaus, oder in: Tanzsaal, "oder im Commödien-
Haus verzehre; will ich mich der llberflüstigen Aus-
gaben aus Bürgers,,,,, enthalten, so kann ich es in
Absicht dieses Vergnügens, wie jedes andern, thun,
und dann würde ich die Bürger des Landes, die sich

an meinem Vergnügen ärgerten, fragen: bringt nicht
fast jeder aus euch ein pagp Stunden des Abends in,
Wirthshaus zu? wem, ich dich in deinem Vergnügen
nicht störe, so sey auch duldsam in Absicht des mei-
nigen. Das Uebel ist, daß der grosse Rath, durch
seine Beharrlichkeit, diese Sache der Onspolizei zu
einer Staatssache erhoben hat, daß schon drei Tage
mit dieser unnützen Discussion eine Zeit verloren ward,
die wichtigern Angelegenheiten des Vaterlands hätte
gewidmet werde» können; aber Mnn das Publikum
die Gründe des grossen Raths nun kennt, so wird es
auch die des Senats zur Verwerfung des Beschlusses,
seine feste Anhänglichkeit an die wahren Grundsätze
der Freiheit, die er nie auch etwas aügenbliklich G„-
ten, aufopfert, kennen, und dû se Festigkeit wird ihn
ehren. Gewiß wird es immer seyn daß die erste

Wirkung des Beschlusses, wenn er angenommen wird,
eine offenbare Ungerechtigkeit seyn wird; dem, im Zu-

trauen auf die Erlaubn,? der Munizipalität, die dazu
gesezlich befugt war, kam die Truppe an, u-d lebt
hier ohne Verdienst auf grosse Unkosten; ihren Ruin,
oder den ihrer Gläubiger, wird der Beschluß wirken,
der, wie ihr alle wisset, blos durch diese Erlaubniß
veranlaßt ward, und also im Grunde ein bloßes Ge-
legenheitsgejez, gegen Individuen gericbtes, ist, und
diese Ungerechtigkeit, Bürger Gcckzgeber, werdet ihr
nicht sanctiouiren wollen. Die Majorität tragt euch
die Verwerfung des Beschlusses au.

Lüthi v. Lang, legt im Namen der Minorität
der gleichen Commission folgenden Bericht vor:

Wenn Eure Commission sich in ihrer Meinung
getheilt, so ist es nicht darum, daß die Minorität
den guten Einfluß, den die Schauspiele in daS
menschliche Herz machen können, wenn sie zwekmäßig
und zn gehöriger Zeit aufgeführt, und voss Menschen
besucht werden, die der Besserung bedürfen, und te:.m
Empfänglichkeit fähig sind.

Nein! Eure Commission kennt das Gute und das
Böse, das in ältern und neuern Zeiten von den Schau-
spielen her ist erzeugt worden.

In altern Zeiten wurden sie auf grossen Feste»
öffentlich gegeben; der Endzwek war, um das Volk
und seine Führer moralisch zu bessern, in ihren Ge-
stnnungen zu vereinen, und so die Gegenstände, die
sich darboten, zu bezwingen.

In dieser Lage betrachtet, konnten die Sclau-
spiele anders nichts, als Gutes bewirten. — Aber!
so wie in der Welt alles ausartet, und seinen edle»
Werth verlieren kann, so hat auch in den neuern Zei-
ten das Schauspiel durch seine Hanswurstiaden --
durch seine Unzwekmäßigkeit, ja sogar durch das un-
moralische Betragen der Akteurs und Aktrisscn »»
nicht allein seinen vorigen Werth, feine Estime» be,
dem Volk, so wie bei dem gesitteten Mann verloren,
und ist anstatt- der Achtung — wo nicht gar zum Ab-
scheu, doch wenigstens als ein blos belustigender Zeit-
vertreib — und also in alier Hinsicht, als eine Zeit-
und Geldverschwendung angesehen worden.

In diesem Licht wird" noch jezt das Schauspiel
bei dem helvetischen Volk betrachtet.

Die Minorität findet also die in dem vorliegen-
den Beschluß enthaltenen ErwägungsgUmde klug
und auf die Lage unsrer Republik anwendbar. — Dann,
Bürger Repräsentanten, unser Vaterland ist nicht al-
lein von äusserlichen Feinden bedroht — sondern sie

wühlen in unsrem Eingewcid — haben wir nicht all-
täglich Schauspiele von Unglük, Tod und Brand? —
sollen wir nicht die Grabhügel unsrer fürs Vaterland
gestorbenen Söhnen -- so wie die Lazareche besuchen,
wo unsere Brüder mit blutende» und schmerzhaften
Wunden liegen, wo ihnen vielleicht noch Manches j»
ihrer Erquickimg mangrlt; sollen wir nicht allervor-
derst uns versickern, saß es in unserer Republik este-



mand ohne sein eigenes Verschulden an Brod und
K-'eiduug mangle? Sollen wir uns nicht vor allem
aus versichern, daß unsere Armeen wohl montirt —
armìrê — und zu gehöriger Zeit bezahlt seyn, ehe wir
zu einem sinnlichen Gebrauch unser Geld verschwenden.

Die Minorität fodert euch auf, Bürger Reprä-
sentante», zu erklaren, ob dieses Alles nicht Vorzug-
tiche Pflicht eines Vorstehers der Nation sey? --

Die Minorität fodert euch auf einen Blik auf
unsern allgemeinen Finanzzustand zu werfen — und
wenn sie diesen in dem kläglichsten Zustand finden,
so bleibet uns keine andere Zuflucht, als die Kraft, die
aus dem guten Willen des Volkes wächst, — dieser
Wille, diese Kraft sollen wir respektiern, so lang sie

nicht chm Bösen verwendet werden will. —
Nun sehen! wir, daß die Mehrheit des grossen

Raths in diesem Zeitpunkt keine Schauspiele will.
Wir sehen, daß das gemeine Volk, in Erinne-

rung der vorigen schlechten Schauspielen, dieselben
verachtet.

Wir sehen, daß jezt nicht Anlaß, Zeit und Ge-
legenheit ist, wo dem Volk die sich gebesserten Schau--
spiele konnten vorgezeigt werden.

Die Schauspiele müssen also nur für einen Theil
der Geldgeber und die reichere Bürgerschaft dienen.
Dadurch würde die ärmere, aber arbeitende Bürger-
kkafie, sowie der vom frühen Morgen bis inZdie späte
Nacht im gRhweiß stehende Landmaun gereizt, und in
Abneigung gebracht.

Die Minorität hätte zwar gewünscht, daß zu
gleicher Zeit auch alle Nasard - Tanze und andere
üppige und verschwenderische Spiele für einstweilen
waren abgestellt worden. — Sie hofft,, daß wenig-
stens Sonn- und Feiertage werden von solchen Un-
fiatereien bereiniget werden.

Die Minorität hat zwar zu den Gesezgebern und
öffentlichen Beamteten das beste Zutrauen — daß sich

keiner von ihnen dem gerechten Tadel aussetzen —
daß keiner von ihnen seyn werde, der nicht in der
Schönheit der Natur, in dem Zeitkauf, der nur allzu-
reich an Begebenheiten ist, Unterhalt und nöthige
Beschäftigung finde; die Minorität glaubt also, daß
fernere Schauspiele uns lästig — und in diesem Zeit-
punkt unpolitisch — Stoff zum Tadel und Aufruhr
wären.

In diesem Bewacht — und in Betracht, daß es
unter den Auwriêatcn eine gefährliche Entzweiung
geben könnte :c. :c. :c., räth euch die Minorität zur
Annahme des Beschlusses — weil er nicht ans alle,
sondern nur auf diesen Zeitpunkt gerichtet ist-

Hoch erklärt, d-fi? die gegenwärtige Lage des
Vaterlands ihn eur Annahme bew gt — Unruhe, Un-
ordnnng und Aergerniß nein» Volk wären unsermdid-
lime und gewisse Folgen der Evössanng eines Schau-
spklsund wir habe»» Pflicht jene ja verhüten.

kl

ufieri: Ich habe gestern, als der Beschluß ver,
lesen ward, nicht für eine Commission gestimmt, weil
ich eine solche für überflüßig, und den Gegenstand zu
einer ungesäumten Discussion reif genug hielt, indem
er nicht zum erstenmal vor uns gelangt, und wir seit
mehreren Tagen unser Nachdenken damit beschäftigen
konnten. Indessen nun ich die Resultate der Commis--
sion sehe, freue ich mich, daß sie statt gefunden hat;
ich glaube auch, alle diejenigen aus ihnen B. R-, die
gestern sogleich bei Eröffnung der Discussion, die Ver,
werfung des Beschlusses verlangten, werden mit Zu,
friedenheit die Berichte unsrer Commission angehört
haben; sie können unstreitig mit reinerer Freude als
gestern ihre Vcrwerftmgsstimme heute geben, indem
die Majorität der Commission zu dieser Verwerfung
Gründe aufgestellt hat, die das Resultat der ruhig-
sten Ueberlegung und deren Wahrheit so klar als
unbestreitbar ist; wann heute der Beschluß verworfen
wird, so bleibt selbst einem Uebelgesinnten kein Vor,
wand mehr, diese Verwerfung auf Rechnung irgend
einer Animosität zwischen beiden Räthen zu bringen,
und keinem Spaßmacher, darin ein kleines Vorspiel
in drei Auftügen, welches die gesezgebenden Räthe
geben, und wobei der große Rath den Ankläger,
der Senat den Vertheidiger des Schauspiels spiel,
ten, zu sehen. — Eure Commission B. R., hat den
einzigen Weg, der bei jedem etwas verwickelten Ge,
genstande z» einem sichern Resultate führt, ein,
geschlagen; sie hak d n Beschluß aus verschiedenen
Gesichtspunkten untersucht; ich habe indeß einen Ge,
sichtspunkt gefunden, den weder die Majorität noch
die Minorität der Commission hinlänglich beleuchtet hat,
ich werde denselben als Beitrag zur vollständige»
Prüffunq des Beschlusses darzustellen suchen.

Vorher indeß sey es mir vergönnt, da man-
heute sowohl als in den frühern Discnssionen, über
den Nutzen und über den Schaden der Schauspiele
Bemerkungen gemacht, und zumal über den nützlichen
Ein si» n derselben sehr viel Wahres gesagt hat —
auch darüber einen Gedanken zu äußern. Ich halte
es für äusserst schwierig auch nur etwas allgemeine
Sätze über Nutzen oder Schaden der Schauspiele
überhaupt sowohl, als besonderer einzelner Srü-
cke auszustellen; die Wirkungen des Theaters sind
immer das zusammenaeftzte Produkt der Vorstellung,
die gegeben wird, und der Empfänglichkeit, der Bil,
dung und Stimmung des Zuschauerssomit kann
n id muß die nämliche Vorstellung auf verschiedene
Zuschauer höchst verschieden wirken ; die Wirkung auf
das Ki"d wird verschieden seyn, von jener ans den-
eswachsuen Menschen; die Wirkung wird ganz anders
seyn, aus den Ungebildeten als auf den Gebildeten,
auf den Unverdorbenen als a»f den Verdorbenen;
mithin auch kann das gleiche Schauspiel das bei den,
einen Shell der Zuschauer eine sehr gute Wirkung-



hervorbringt, auf einen andern Theil derselben sehr
verterb-i.ch w'rie».

Doch ist b'i B-archeilung der Wirkungen des
Scl auso ed- Gr md'atz vorbanden, der uns, so

weit er reichen kann, sich rer le tet. Durch das The-
aier werden Neigungen entwickelt, und Leidenschaft n
ange'acht, dagegen wird durch dasselbe die Herrschaft
der Vernunft über jene beide nicht leicht gewinnen.
Der Grund biero» ist sehr na urlich; nur Neigungen
und Leidenschaften, nur iure Entwikiung, Erweckung,
Anfeurung, nur ihre Berwiklung, nur ihre Spiele,
nur ihreResultate, sind brauchbarer Stoss fur das The-
ater, mit der kalten Vernunft, mic iörcr geräuschlosen
und stillen Th chgklit w ist es nichts anzusingen; da-
ru:n kann es auch nur eine Schale der Leidenschaften
und keine der sie be'uerr cherden Vernunft seyn. Die
Neigungen und Leidmschaften sind nun theils solche,
die den Menschen veredeln, ihn besser und lugend-
hatter machen, theils solch?, die ihn entedeln und
herabwürdigen; dieft wie jene können nach den Um-
ständen, und besonders nach der Einpfängiiaftel. d.-s
Zuschauers, im Schauspiet Zunder und Nahru-g st«-
den; man wende mir nicht etwa ein, nur schlecht''
Schauspiele können unereln und schlechten Neigungen
und Leidenschaften zur Nahrung dienen: ich behauore
das Gegentheil, und ich berufe mich auf die Ge-
schichte des neusten deutschen Theaters; um nur ein

paar der berühmtesten Namen zu nennen, so eriaare
ich an einige der allbelicbtesten Stücke von Kotzeb- e,
mid von Schiller; wer mag behaupten, daß diese
durch große Vorzüge sich empfehlenden Stücke überall
ohne moralisch nachthcilige Wirkungen 'geblieben seyn?

Doch das ist nur eine gelegentlich gemachte B.'-
merkung, einzig bestimmt vrr, einse.cigen und allgc-
weinen Urtheilen über die Schaaivicle zu warnen;
auf die Bc irtbeilm'g des vorliegenden Beschlusses
kaun sie keinen Einfluß haben; denn ich bin nut der
Majorität curer Commission und ihrem Berichterstatter
tiber den Grundsatz staves- anden daß kein noch so

richtiges oder unrichtiges Gemälde von gelegentlichen
Nachweiltn oder amp Mißbrauchen des Schauspiels,
den Gclezgcber, solches zu verbieten berechtigen kaun.

Ich habe von jeher die engherzige Mazi ne bekämpft,
die'-m't patriarchalischem. Ansehen und Strenge Ver-
bow schkuderr, gegen das was neben seyr guten
Wirkungen auch N.-chtbstle haben kann. Das kommt
N»s man zu; — aber nun werde ich auf das kom-

wen, was ui.s zukommt.
Bringen wir B. R. die Worte des Beschlusses

„es soli m ganz Helvetica keine Schaubühne noffnet
werden" auk das zurnl, was sie eigentlich sagen
sollen, so sagen sie welter nichts, als: die Schau?
buhne, die mau gegenwärtig in L -zern eröffnen will,
soll nicht eröffnet werden; dei n ausser Luzern kommt
M Hcwêtieil Niemand?»! d.r Sum daran, «ine Schau-

bühne xn erSssne«; unsere zweimalige Verw'àg
früherer Beschlüsse mußte den gr. Rath zu de n aN
gemein abgefaßten Beschluß? bew-gen, als der einst-
gen Form, unter der der Gesezgeber jenen besondern
Befehl zu neben - befu lt war«

Nun frage ich, B. R. für wen soll hier ein
Schauspiel eröffnet werden? — für das helvetische
Volk? — da? helvetische Volk befindet sich nicht in
Luzern; für die Bürger des ä-antons Lazern? — eben
w wenig, denn nur eine sehr.leine Zahl derselben die
sich i-i der Sta?t befinde» mag wird etwa ins Schau-
spiel kommm; für die Einwohner der Stadr L z ra?
schwerlich wäre für sie eine Scba.'pie'erwuppe ge-
kommen; ftywerlich hätte gegcnwärtg die Munftipa-
lirät von puzern für ihre eignen Bürger die
Eröffnung einer Schaubühne gestattet; — also für
wen dann? — für -die Revr sentante., des helvetischen
Volkes MB für ihre Familien; — für die ersten à-
tori'aten der helvetischen R pndük! ra, Bürger, fur
die Représentant?» des helvetischen Volkes sind die
Schauspieler hicher gekommen; für sie hat die Muni-
zipalk..t das Schau picl gestatter; für sie soll die
ssübne eröffnet werden; — in ganz Helo^ien wirs es

wie"«.Halle», für die Représentante« des heloecische»
Zolles werden in-Luzern Schauspiele gegeben!

(Die Fortsetzung folgt.)

^
Nlttisteriu u der Künste und Wis-

senschaften.
Ocffcntlicher Unterricht.

9-

Auszug ans einer Abhandlung über die
Schulanstalten 'M Kanton Lcmaü.
(Zahl der S'chulen. Es sind im Kanten

Leman ungefchr Zoo Schulen vorhanden; eine dem
Anschein nach beträchtliche Zahl und dennoch finden
sich, in mchecr i dieser'Schulen 80 bis ioo und auch
wohl noch mehr Kinder unter der Aufsicht eines ein-
ziacn Lehrers mehrere müssen alwechselnd in ver-
schiedenen Dörfern gehalten werden, v.ele sind fur
einen allzugcossen Umkreis bcstnàt und könncn von
den entfernter.! Kim crn nur sehr miss sum besucht
werden; somit ist an mehrcrn Orte» die Stiftung
nruer Schulen nothwendig; man muß sich damit be-
sschaftigen, sie votberciken, und die vorhandenen beauf-
sichten, welches Zeit und anhaltende Arbeit e.federt.

(Unterricht.) In d-eskl, Schulen wird Unter-
richt im Les n und Schreiben, in den Anfangen ses
Rechne.s, auch einiger Religionsunte ricgt gegeben;
d r lezrere wird vom Pfarrer vollendet. Unstreit.g sind
diese G-.gensta»de beim Unterrichte des Volks von der
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